
§ 1. Grundlage der
Leistungsbeurteilung

sind Leistungsfeststellungen (LF)
der Verordnung;
Informationsfeststellungen sind
nicht Teil der Verordnung und
dienen nur zur Information
darüber, welche Lernziele noch
nicht erreicht wurden und ein
ergänzender Unterricht   
notwendig ist.

§ 3. Formen der LF
a) Feststellung der Mitarbeit
b) besondere mündliche LF
 

c) besondere schriftliche LF

d) besondere praktische LF
e) besondere graphische LF

Schummelzettel 
Leistungsbeurteilungsverordnung

§ 2. Allgemeine Bestimmungen
Nur jene Bildungs- und Lehraufgaben, die
bis zum Zeitpunkt der LF behandelt
worden sind, dürfen der LF zugrunde
liegen.
LF gleichmäßig über den
Beurteilungszeitraum verteilen
Form der LF Alter und Bildungsstand der
SuS, Erfordernissen des
Unterrichtsgegenstandes,
Anforderungen des Lehrplanes und
Stand des Unterrichts anpassen
LF der einzelnen SuS ist in den den
Unterricht so einzubauen, dass auch
andere SuS der Klasse Nutzen aus LF
ziehen können
LF sind während des Unterrichts
durchzuführen (außer Wiederholungs-
und Nachtragsprüfungen; Nachschreiben
der Schularbeit)
An den letzten drei Unterrichtstagen vor
Beurteilungkonferenz LF nur mit
Zustimmung von Schulleiter:in (bei
wichtigen Gründen)

 - mündliche Prüfungen
 - mündliche Übungen

 - Schularbeiten
 - schriftliche Überprüfungen 
(Tests, Diktate)

§ 4. Mitarbeit der SuS im Unterricht 
Feststellung der MA umfasst Gesamtbereich der Unterrichtsarbeit und erfasst:

in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und
graphische Leistungen
Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschl.
Bearbeitung von Hausübungen
Leistungen bei Erarbeitung neuer Lehrstoffe
Leistungen im Zusammenhang mit Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen
Sachverhalten,
Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und
anzuwenden.
Leistungen, die der/die Schüler:in in Alleinarbeit od. in Gruppen- und Partner:inarbeit
erbringt
Einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit sind nicht gesondert zu benoten.
Aufzeichnungen über diese Leistungen sind so oft und so eingehend vorzunehmen, wie
dies für die Leistungsbeurteilung erforderlich ist.
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